
Regeln für Alpenvereinshütten ab 19.5.2021, gültig b.a.w. 

 

 

Allgemeines / Beherbergung 

• Besuche unsere Hütten nur gesund und mit gültigem Zutrittstest bzw. 

mit Nachweis der Testausnahme! 

• Bringe deine eigene FFP2-Maske und dein eigenes Handtuch mit! 

• Reserviere deinen Übernachtungsplatz – ohne Reservierung kein 

Schlafplatz! 

• Nächtigung nur mit eigenem Schlafsack und 

Polsterbezug möglich (leichter Daunen- oder Sommerschlafsack – kein 

Hüttenschlafsack)! 

• Nimm´ für Mehrtagestouren oder längere Aufenthalte Selbsttests mit! 

• Bei Selbstversorgerhütten informiere dich im Vorfeld über die 

Nutzungsbedingungen – auch hier gilt die Reservierungspflicht! 

Gastronomie (§6) 

• Besuchergruppe indoor max. 4 Personen zzgl. max. 6 Minderjährigen aus 

versch. Haushalten oder Personen aus dem gleichen Haushalt. 

• Besuchergruppe im Freien max. 10 Personen zzgl. max. 10 Minderjährige 

aus versch. Haushalten oder Personen aus dem gleichen Haushalt. 

• Sperrstunde 22 Uhr 

• FFP2-Maskenpflicht für Gäste, außer am Tisch 

• Personen einer Gästegruppe mit Nächtigung dürfen gemeinsam an einem 

Tisch ohne Mindestabstand untergebracht werden. 

• Registrierungspflicht der Gäste ab einem Aufenthalt von mehr als 15 min. 

– indoor und outdoor! 

 


